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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1979

Norm

ABGB nF §140 Abs1 Aa

AußStrG §14 B3

Rechtssatz

In welchem Ausmaß der Unterhalt festzusetzen ist, um das Kind an den voneinander abweichenden

Lebensverhältnissen beider Elternteile angemessen teilnehmen zu lassen und ob hiebei der (von den

Bemessungsinstanzen entwickelte Grundsatz), daß eine Mitalimentierung der Mutter vermieden werden soll,

entsprechende Berücksichtigung gefunden hat, ist eine Bemessungsfrage.
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